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A) Fachliche Kompetenzen  

Nr. Thema Element Kriterium 
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A1 Ausbildung Grundlagen für die Ausfüh-
rung aller beschriebenen 
fachlichen Kompetenzen ba-
sieren auf dem Diplom- Ab-
schluss einer Ausbildung in 
Pflege. Akademisch ausge-
bildete Pflegefachpersonen 
bearbeiten wissenschaftliche 
und forschungsrelevante 
Themen und engagieren sich 
im Speziellen für die Umset-
zung einer evidenzbasierten 
Pflege. 
 

Diplomausweise/Nachweis Studienabschluss 
Pflege liegen vor (zum Beispiel HF, AKP, 
IKP, KWS, DN II, Bachelor). 
 

    

Nachweis Studienabschluss Pflegewissen-
schaft liegen vor (MScN, MScI, PhD) 

    

A2 Fort- und Wei-
terbildungen 

Die Onkologiepflege, ein 
sehr dynamisches Fachge-
biet, verlangt auf allen Stufen 
nach einer permanenten 
fachlichen Fort- und Weiter-
bildung. 

Für jeden Mitarbeitenden1 besteht ein Plan 
für die persönliche Fort- und Weiterbildung 2. 
 

    

Es ist sichergestellt, dass Mitarbeitende sich 
kontinuierlich zu neuen Behandlungsmetho-
den, Medikamenten, Symptommanagement 
und Kommunikation weiterbilden.3 
 

    

Jeder Mitarbeitende nimmt während mindes-
tens 20 Stunden pro Jahr an internen 
und/oder externen Fortbildungen teil. 
 

    

Nachweise für abgeschlossene Weiterbildun-
gen und Fortbildungen (Diplome, Atteste) lie-
gen vor. 
 

    

Ein Reglement für die Teilnahme an externen 
Fortbildungen und deren Finanzierung ist vor-
handen. 
 

    

 
1 Mit dem Begriff «Mitarbeitende» sind hier immer Pflegefachpersonen mit einer abgeschlossenen Diplom-Ausbildung in Pflege gemeint. 
2 Dies sind beispielsweise Nachdiplomstudiengang, tägige oder mehrtägige Fortbildungen, CAS, DAS, MAS und die Eidgenössische höhere Fachprüfung 
3 Dies richtet sich nach dem betrieblichen Bedarf. 
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A3 Einführung 
von neuen 
Mitarbeiten-
den 

Die sorgfältige Einarbeitung 
von Mitarbeitenden ist Vo-
raussetzung für eine hohe 
Pflegequalität. 

Ein Einführungsprogramm liegt vor und ent-
spricht den zu erfüllenden Kompetenzen der 
Mitarbeitenden. 
 

    

   Die Teilnahme am Einführungsprogramm 
wird dokumentiert und kontrolliert. 
 

    

   Die Qualität der Einführung von neuen Mitar-
beitenden wird regelmässig evaluiert. 
 

    

A4 Aufrechterhal-
tung der 
Fachkompe-
tenz 

Die Fachkompetenz wird 
kontinuierlich gefördert. 

Die regelmässige Teilnahme an Fallbespre-
chungen ist gewährleistet. 
 

    

   Der Zugang zu Fachliteratur und Fachexper-
ten ist offen.  
 

    

   Der fachliche Austausch und der Einbezug 
von Experten, beispielsweise an Teamsitzun-
gen, werden gefördert. 
 

    

A5 Inter- und 
multiprofessi-
onelle Zusam-
menarbeit 

Die enge Zusammenarbeit 
der Ärzteschaft, der Pflege 
und weiterer Dienste ist eine 
wesentliche Voraussetzung 
für eine gute Behandlung. 
 

Interdisziplinäre und interprofessionelle 
Rapporte finden regelmässig statt, Ent-
scheide werden protokolliert. 

    

A6 Zusammenar-
beit im Ver-
sorgungsnetz 

Onkologische Behandlungen 
werden oft in einem komple-
xen Netz von Spezialisten er-
bracht. 
 

Die Mitarbeitenden kennen die für ihren Ar-
beitsbereich wichtigsten Partner im Versor-
gungsnetz.4 

    

A7 Unterstützung 
für einzelne 
Pflegefach-
personen und 
das Pfle-
geteam 

Pflegefachpersonen sind in 
der Onkologie besonderen 
psychischen Herausforderun-
gen ausgesetzt. 

Unterstützende Angebote wie Teamgesprä-
che, Supervision etc. stehen zur Verfügung. 
Die Inanspruchnahme dieser Angebote ist 
während der regulären Arbeitszeit möglich. 
Die Mitarbeitenden kennen die Angebote der 
Unterstützung. 
 

    

A8 Beitrag der 
Pflege in der 
Forschung 

Pflegefachpersonen leisten 
einen Beitrag bei der Durch-
führung wissenschaftlicher 
Untersuchungen am Patien-
ten. 
 

Die Mitarbeitenden beteiligen sich bei Bedarf 
aktiv an pflegerischen/interprofessionellen 
Studien. 

    

 
4 Beispielsweise Spitex, Hausarzt, Krebsliga, Onko-Spitex, Palliativ Care, Selbsthilfegruppen 
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B) Behandlungs- und Pflegequalität 
 

B1 Pflegequalität Die Sicherheit der Patienten 
und die beschriebene Pflege-
qualität sind jederzeit gewähr-
leistet. 

Es stehen jederzeit genügend Pflegefachper-
sonen zur Verfügung, um den Pflegeaufwand 
mit der definierten Qualität bewältigen zu kön-
nen und die Sicherheit der Patienten zu ge-
währleisten. 
 

    

B2 Behandlungs-
qualität 

Onkologische Therapien 
(bspw. medikamentös, chirur-
gisch, radio-onkologisch) wer-
den von kompetenten und für 
ihre Aufgabe geschulten dip-
lomierten Pflegefachpersonen 
durchgeführt. 
 

Es ist in der Stellenbeschreibung festgehalten, 
für welche therapeutischen Handlungen die 
einzelnen Mitarbeitenden der Pflege qualifi-
ziert sind und die Verantwortung tragen. 

    

B3 Fachliche 
Richtlinien 

Mitarbeitende halten sich an 

vorhandene Richtlinien/ 

SOPs5/ Arbeitsanweisungen. 

 

Die für den eigenen Praxisbereich relevanten 
(Evidenz basierten) fachlichen Richtlinien sind 
vorhanden, einfach zugänglich und werden im 
Betrieb umgesetzt. 
 

    

   Der Prozess der Dokumentenlenkung (struktu-
rierte Erstellung, Überprüfung, Vernehmlas-
sung, Aktualisierung, Veröffentlichung von 
SOPs/Arbeitsanweisungen) ist definiert. 
 

    

B4 Medikamen-
töse Behand-
lung 

Die Mitarbeitenden verfügen 
über das nötige Fachwissen 
und die Sicherheit im Um-
gang mit onkologischen The-
rapien. 

Bei der Verabreichung von onkologischen 
Therapien wird die Sicherheit der Patienten 
durch geeignete Vorkehrungen gewährleistet 
(wie Patienteninformation, Richtlinien, Medika-
mentenkontrolle, Überwachung, Paravasatset, 
Spillkit). 
 

    

   Betriebliche Sicherheitsmassnahmen sind de-
finiert (wie bei der Zubereitung, der Verabrei-
chung, dem Transport, der Entsorgung von 
Chemotherapeutika). 
 

    

 
5 SOP Standard Operating Procedure 
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B5 Symptomman-
agement 

Krankheitssymptome und un-

erwünschte Wirkungen von 

Therapien werden frühzeitig 

erkannt und bestmöglich be-

handelt. Patienten werden im 

Selbstmanagement ihrer 

Symptome und Krankheitsfol-

gen aktiv unterstützt und be-

gleitet. 

Richtlinien für das evidenzbasierte Manage-
ment von Symptomen und unerwünschter 
Therapiewirkungen sind vorhanden. 
 

    

   Die Symptome werden regelmässig mittels va-
lidierter Screening- und Assessment-Instru-
mente erfasst und dokumentiert. 
 

    

   Ein Konzept zu Selbstmanagement-Edukation 
ist vorhanden und wird eingesetzt. 
 

    

   Aktuelles, verständliches und fachlich über-
prüftes Patienteninformationsmaterial zum 
Umgang mit Symptomen und unerwünschten 
Therapiewirkungen ist vorhanden. 
 

    

   Die eingeleiteten Interventionen werden evalu-
iert und angepasst. 
 

    

B6 Palliative Care Die Einrichtung verfügt über 

Kriterien zu allgemeiner und 

spezialisierter Palliative Care 

Die Mitarbeitenden kennen die im Betrieb an-
gewandten Kriterien für die Identifizierung von 
Patienten, die Palliative Care benötigen. 

    

   Bei einem diesbezüglichen Bedarf wird ge-
klärt, ob allgemeine oder spezialisierte Pallia-
tive Care indiziert ist6. 
 

    

   Die Mitarbeitenden holen sich bei Bedarf Un-
terstützung durch spezialisierte Palliative Care 
Teams. 
 

    

   Persönliche Anliegen der betroffenen Perso-
nen bezüglich Behandlung und Pflege und 
dem Einbezug weiterer Professionen, werden 
frühzeitig besprochen. Deren Wille wird 
schriftlich festgehalten. 
 

    

 
6 https://www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/fachwelt/H_%20Downloads/BAG_Indikationskriterien_GDK_DE.pdf 
https://www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/fachwelt/C_Fachgesellschaft/Arbeitsgruppen/Qualitaet/Broschuere_Allg_PalliativeCare_Empf_fuer_Fachpersonen_de_RL3.pdf 

https://www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/fachwelt/H_%20Downloads/BAG_Indikationskriterien_GDK_DE.pdf
https://www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/fachwelt/C_Fachgesellschaft/Arbeitsgruppen/Qualitaet/Broschuere_Allg_PalliativeCare_Empf_fuer_Fachpersonen_de_RL3.pdf
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B7 End-of-Life 
Care 

Die Einrichtung arbeitet mit 
geeigneten Diensten zusam-
men um sterbende Menschen 
und Angehörige ihren Bedürf-
nissen entsprechend zu un-
terstützen. 

Die Mitarbeitenden erkennen Zeichen und 
Symptome der Sterbephase 
 

    

   Bedürfnisse und Wünsche bez. Behandlung, 
Pflege und weiterer Unterstützung werden 
frühzeitig geklärt, auf Wunsch auch mit den 
Angehörigen. 
 

    

   Bei Bedarf werden ergänzende Dienste einbe-

zogen7. 

 

    

   Die Mitarbeitenden klären mit sterbenden 
Menschen und ihren Angehörigen den 
Wunsch nach dem Sterbeort und leiten ent-
sprechende weitere Abklärungen und Mass-
nahmen ein. 
 

    

B8 Persönliche 
Beziehung 

Der Beziehung der Pflege-
fachpersonen und des Be-
treuungsteams zu den Pati-
enten und deren Angehörige 
wird ein hoher Wert beige-
messen. 

Psychische, spirituelle und soziale Anliegen 
der Patienten und ihrer Angehörigen werden 
erhoben, dokumentiert und fliessen in die pfle-
gerische Behandlung und Betreuung ein. 
 

    

   Für die Betreuung der Patienten stehen bei 
Bedarf entsprechende Fachpersonen zur Ver-
fügung. 8 
 

    

   Das Bemühen um bestmögliche Kontinuität in 
der pflegerischen Betreuung ist nachweisbar 
(Dokumentation, Bezugspflegesysteme, Case 
Manager).  
 

    

   Werte und Haltungen (Patienten- und Angehö-
rigenzentriert) sind definiert. 
 

    

   Bei fremdsprachigen Patienten wird bei Bedarf 
ein professioneller Dolmetscher beigezogen. 
 

    

 
7 Beispielsweise spezialisierte Palliative Care, Psychoonkologie, Seelsorge, Sitzwachen, Freiwilligendienste/Entlastungsdienste, Physio- und Ergotherapie 

8 Beispielsweise Psychoonkologie, Seelsorge, Sozialdienst, Rechtsdienst 
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   Die Voraussetzungen (Räume, personelle 
Ressourcen) sind vorhanden, um Patienten 
und Angehörige zu schulen, zu beraten und 
zu informieren. Die Gespräche sind dokumen-
tiert. 
 

    

B1
0 

Dokumenta-

tion, Patien-

tendossier 

Die Dokumentation be-
schreibt die Betreuung der 
Patienten umfassend und für 
alle Fachdisziplinen. 

Betriebliche Vorgaben zur Dokumentation sind 
vorhanden. 
 

    

   In der Patientenakte ist die Dokumentation 
vollständig und nachvollziehbar geführt. Die 
Qualität der Dokumentation wird regelmässig 
überprüft. 
 

    

   Die involvierten Berufsgruppen an der direkten 
Behandlung und Pflege haben Zugang zu den 
Patientendaten 
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C) Patientenrechte, Berufsgeheimnis 
 

C1 Patienten-
rechte 

Grundvoraussetzung für ei-
nen guten Therapieerfolg ist 
die eingehende Aufklärung 
und Information von Patienten 
und ihren Angehörigen. 

Es ist geregelt, welche Rollen Pflegende und 
Ärzte bezüglich Aufklärung und Information 
übernehmen. 
 

    

   Patienten werden über ihre Rechte und Pflich-
ten mündlich und schriftlich informiert.  
 

    

   Auf Wunsch werden Stellen / Informationen zu 
Patientenverfügungen und Advance care plan-
ning vermittelt. 
 

    

   Die Mitarbeitenden werden zu Rechten und 
Pflichten der Patienten geschult. 
 

    

C2 Berufsgeheim-
nis 

Die Bedeutung des Berufsge-
heimnisses ist im Leitbild nie-
dergelegt. 

Die Anforderungen, die die Wahrung des Be-
rufsgeheimnisses stellen, sind im Anstellungs-
vertrag oder in der Stellenbeschreibung be-
schrieben. 
 

    

C3 Einsicht in das 
Patientendos-
sier 

Der Umgang mit Informatio-
nen zum Patienten ist gere-
gelt. 

Ein Konzept regelt den Umgang mit Patienten-
dokumenten. Die Pflegefachpersonen sind 
darüber informiert, wer wann welche Doku-
mente auf Wunsch des Patienten aushändi-
gen darf. 

    

  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/gesetzgebung/patientenrechte/rechte-arzt-spital/5-berufsgeheimnis.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/gesetzgebung/patientenrechte/rechte-arzt-spital/5-berufsgeheimnis.html
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D) Qualitätsmanagement des Arbeitgebers (fakultativ) 
 

D1 Konzept Qua-
litätsmanage-
ment 

Die Einrichtung verfügt über 
ein Konzept zum Qualitäts-
management, das auch für 
den Arbeitsplatz der Onkolo-
giepflege gilt. 9 Die wichtigs-
ten Massnahmen zur Quali-
tätssicherung sind definiert. 

Das Konzept legt dar, welche Kennzahlen/In-
dikatoren in der Qualitätssicherung gemessen 
werden. 
 

    

   Das Konzept umfasst Indikatoren zur Sicher-
heit und Zufriedenheit der onkologischen Pati-
enten.10 
 

    

D2 Gesetzgebung 
und fachliche 
Richtlinien von 
Fachgesell-
schaften 

Die gesetzlichen Vorgaben 
und die Vorgaben von mass-
gebenden Fachgremien wer-
den eingehalten. 

Mitarbeitende haben Zugang zu den für ihren 
Arbeitsplatz relevanten Gesetzgebungen und 
fachlichen Richtlinien.  
 

    

   Behörden und Auskunftspersonen sind be-
kannt, die weitere Auskünfte zu Gesetzen und 
Richtlinien geben können.11 
 

    

D3 Kundenzufrie-
denheit 

Die Kundenzufriedenheit als 
Grundlage für Qualitätssiche-
rung und Qualitätsentwick-
lung wird gemessen. 

Die Meinungen relevanter Kundengruppen zu 
Behandlung und Betreuung werden erfragt 
(Patienten, ev. Angehörige, zuweisende Ärzte, 
andere Partnerorganisationen). 
 
 

    

   Es besteht ein Beschwerdemanagement. 
 

    

   Die Rückmeldungen der Patienten werden be-
arbeitet und die daraus resultierenden Mass-
nahmen zur Verbesserung der Qualität sind 
dokumentiert. 
 

    

  

 
9 Im Konzept ist u.a. geregelt, wer für was verantwortlich ist.  

10 Bei personenbezogenen Bezeichnungen wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Bezeichnung gewählt. 

11 Arbeitsmediziner, SUVA, Swissmedic, interne und externe spezialisierte Fachpersonen. 



Qualitätsstandards Onkologiepflege Schweiz 
 

9 

D4 Mitarbeiterbe-
teiligung 

Mitarbeitende werden in die 
Festlegung und Überprüfung 
der Qualitätsziele mit einbe-
zogen. 

Es bestehen Gefässe für den Einbezug der 
Mitarbeitenden in das Qualitätsmanagement 
wie z. B. in der Form von Qualitätszirkeln. 
 

    

   Die Mitarbeitenden kennen die für ihren Ar-
beitsbereich relevanten Kennzahlen/Indikato-
ren der Qualitätssicherung. 
 

    

D5 Fehlerma-
nagement 

Die Einrichtung verfügt über 
ein internes Fehlermanage-
ment, wie beispielsweise 
CIRS (Critical Incidence Re-
porting System). 

Die Mitarbeitenden kennen das Fehlerma-
nagement. 
 

    

   Die Fehler werden erfasst und daraus Mass-
nahmen zu deren Vermeidung abgeleitet.12 
 

    

D6 Kommunika-
tion 

Die Einrichtung kommuniziert 
ihre Anstrengungen und Er-
gebnisse im Bereich der Qua-
litätssicherung und -entwick-
lung. 

Die Einrichtung berichtet in geeigneter Form 
gegen innen und aussen über konkrete Mass-
nahmen und Verbesserungen, die sich aus 
der Arbeit an der Qualität ergeben. Dabei ge-
hen sie auf gemessene Kennzahlen und Indi-
katoren ein. 
 

    

  

 
12 Fehler verstanden als kritische Zwischenfälle mit oder ohne Schädigung des Patienten (Critical Incidence Reporting, Haftpflichtfälle, Materiovigilanz, Haemovigilanz).  
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E) Betriebliche Organisation (fakultativ) 
 

E1 Leitbild Das Leitbild beschreibt die 
Mission und die Vision des 
Betriebs. 

Das Leitbild ist gemeinsam von den Mitarbei-
tenden erarbeitet worden 
 

    

   Das Leitbild wird periodisch überprüft und an-
gepasst. 
 

    

E2 Organisations-
reglement 

Das Organisationsreglement 
beschreibt die Trägerschaft 
des Betriebs und zeigt auf, 
wer wie für Entscheide ver-
antwortlich ist. 

Das Organisationsreglement regelt die Kom-
petenzen der Führungsorgane.  
 

    

   Das Organisationsreglement ist allen Mitarbei-
tenden zugänglich. 
 

    

E3 Betriebskon-
zept 

Das Konzept beschreibt wie 
die Leistungen der onkologi-
schen Behandlung und Be-
treuung erbracht werden. 

Es besteht ein Betriebskonzept.13 
 

    

   Dieses wird periodisch überprüft und ange-
passt. 
 

    

E4 Anstellungs-
vertrag 

Die Anstellungsbedingungen 
sind in einem Vertrag be-
schrieben. 

Im Anstellungsvertrag sind die für den Betrieb 
wesentlichen Punkte aufgeführt.14 
 

    

   Der Vertrag ist vom Arbeitgeber und vom Ar-
beitnehmer unterzeichnet. 
 

    

E5 Verschiedene 
Management-
aufgaben 

Prozess-, Daten-, Dokumen-
ten- und Qualitätsmanage-
ment sind geregelt. 

Je nach Grösse des Betriebs sind die Ma-
nagementaufgaben einfacher oder aufwändi-
ger geregelt. Der Umgang mit Patientenverfü-
gungen ist festgelegt.   
 

    

  

 
13 Das Konzept kann unter anderem beschreiben: Den Leistungsauftrag, die Kompetenzen der Einrichtung; die Zielgruppe der Patienten; das Leistungsangebot der Einrichtung; durch wen und wie die Leistungen erbracht 

werden; die Einbettung der Einrichtung im Versorgungsnetz; die menschlichen und berufliche Anforderungen des Teams; wichtigste Betriebsabläufe (Entscheidungsprozesse, Behandlungsprozesse, Dokumentenmanage-

ment, Datenschutz, Qualitätsmanagement…) . 

14 Hier handelt es sich um: Tätigkeit mit Aufgaben, Rechte und Pflichten, Lohn, Pensum, Beginn, Dauer, Kündigung, Ferien, Krankheit, Angebot und Anspruch auf Fort- und Weiterbildung, Information der Mitarbeitenden, 

Förderung der Mitarbeitenden im Betrieb, periodische zielorientierte Mitarbeitenden Gespräche, Sozialversicherungen, geltende Gesamtarbeits- oder Normalarbeitsverträge. 
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E6 Wissenschaft-
liches Handeln 

Der Betrieb unterstützt die Ar-
beit an wissenschaftlichen 
Projekten. 
 

Für die pflegerische- und/oder medizinische 
Forschung stehen spezialisierte Fachperso-
nen zur Verfügung (wie Study Nurses). 
 

    

   Das Erheben wissenschaftlicher Daten ist pro-
fessionalisiert und liegt in den Händen von 
spezialisiertem Personal (wie einem Data Ma-
nager). 
 

    

E7 Gesundheits-
schutz 

Es bestehen Regeln für den 
Gesundheitsschutz der Mitar-
beitenden. 

Diese Regeln entsprechen dem schweizeri-
schen Arbeitsgesetz und den einschlägigen 
Vorgaben der SUVA. Die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften wird periodisch von ex-
ternen Fachleuten überprüft. 
 

    

E8 Wirtschaftli-
ches Handeln 

Die Mitarbeitenden sind befä-
higt, ihre Tätigkeit nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten 
zu beurteilen. 

Der Betrieb befähigt seine Mitarbeitenden, die 
wirtschaftlichen Folgen ihrer Tätigkeit zu be-
werten. 
 

    

   Die Mitarbeitenden kennen die wichtigsten 
Vergütungssysteme (wie TARMED, KVG, 
UVG, SUVA, IV, SwissDRG). 
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